
   AMTS- UND 
MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching und der Mitgliedsgemeinden Neuching Ottenhofen

Jahrgang 47 Freitag, den 19. Januar 2024 Nummer 1/2 

Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Nachruf
Die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching und ihre Mitgliedsgemeinden Neuching und 
Ottenhofen nehmen traurig Abschied von unserem allseits beliebten und hochgeschätzten

Pfarrer Dr. Franz Gasteiger

Franz hat uns allen vorgelebt, was Kirche leisten kann und sollte. Er war ein Pfarrer für alle. 
Jeder durfte sich getrost an ihn werden, er fand immer die notwendigen tröstenden oder 
aufmunternden Worte.

Wir werden ihn als Pfarrer, Seelsorger, Kümmerer und Freund sehr vermissen.
Ruhe in Frieden, lieber Franz!

Thomas Bartl
1. Bürgermeister Neuching
Stv. VG- Vorsitzender

Nicole Schley
1. Bürgermeisterin Ottenhofen
VG-Vorsitzende



Oberneuching - 2 - Nr. 1/2/24

VERWALTUNG:
• Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
Rathaus Oberneuching
Vorsitzende: Nicole Schley
St. Martin Straße 9, 85467 Oberneuching
Tel. 08123 / 93 26 60, Fax 93 26 80
E-Mail: info@vg-oberneuching.de
(für allgem. Angelegenheiten)
sekretariat@vg-oberneuching.de (für Mitteilungen im Amtsblatt)
Internet Adresse: www.vg-oberneuching.de

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag:  ...................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch:  ...................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Verkehrsüberwachung:
Montag:  ........................................................ 09.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch:  ...................................................... 14.00 - 16.00 Uhr

• Gemeinde Neuching - 1. Bgm. Thomas Bartl
E-mail: bartl@vg-oberneuching.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 63)

• Gemeinde Ottenhofen - 1. Bgm. Nicole Schley
E-mail: schley@vg-oberneuching.de
Bürgersprechstunde jeden Mittwoch von 15 - 17 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 64)

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:
Notrufe:
Krankenhaus Erding  ..............................................08122/59-0
Landratsamt Erding ...............................................  08122/58-0
Polizei Erding  .......................................................08122/968-0
Polizei: ............................................................................... 110

Rettungsdienst u. Feuerwehr:  ........................................ 112
Ärztl. Bereitschaftsdienst  ............................................ 116 117

Gemeinschaftspraxis Niederneuching
Dr. Legler, Dr. Brummer  ................................ 08123 / 99 11 30

Zahnärzte
Zahnmedizin am Moosrain, 
Dr. Marion Zacherl ............................................... 08123 / 1429

Schulen:
Grundschule Niederneuching  ............................ 08123 / 14 55
Grund- u. Mittelschule Finsing  .......................08121 / 25005-0
Grundschule Ottenhofen  ................................. 08121 / 487 07
Orterer Grund- u. Mittelschule Wörth  ..........08123 / 93668-00

Kindergärten:
Kinderhaus St. Martin Oberneuching  ................ 08123 / 25 25
Kinderhaus Sancta Katharina Ottenhofen  ......... 08121 / 10 07

Büchereien:
Neuching  .................................................... 08123 / 988 79 96
Ottenhofen ....................................................  08121 / 42 90 19

Nachbarschaftshilfe Ottenhofen  ............... 0176 / 20070701
Arbeitskreis Senioren Neuching
- Fahrdienst ........................................................ 08123 / 17 37
.......................................................................... 08123 / 920 64

Ver- und Entsorgung:
Abwasserzweckverband Erdinger Moos  ............08122 / 498-0
Wasserzweckverband Moosrain  ...................... 08122 / 982 80

NOTRUF:
WZV Moosrain  ............................................ 0800 / 666 77 246
+ Gemeinde Ottenhofen .............................  0800 / 666 77 246

Erdgas Südbayern  .............................................. 08122/97790
Sempt EW  ....................................................... 08122 / 982 70

Recyclinghof Neuching: Öffnungszeiten

1.04.-31.10. eines jeden Jahres Mi. 16-19 / Sa. 09-12 Uhr
1.11.-31.03. eines jeden Jahres Mi. 15-18 / Sa. 09-12 Uhr

Recyclinghof Ottenhofen: Öffnungszeiten
Jan., Feb., Mai, Juni, Juli, Aug., Sept., Dez.
Mi. 16 - 18 Uhr / Sa. 10 - 12 Uhr
März, April, Okt., Nov.
Mi. 15 - 18 Uhr / Sa. 10 - 13 Uhr
Kirchen:
Pfarramt Neuching, St.-Martin-Str. 5  .................. 08123 / 28 28
Pfarramt Ottenhofen, Pfarrweg 1 ........................  08121 / 3382 
Pfarrverbandsbüro Moosinning, Kirchenstr. 7 ...... 08123 / 1404

SERVICEBLOCK

Impressum

Amts- und Mitteilungsblatt  
der Verwaltungsgemeinschaft  

Oberneuching
Erscheinungsweise:   
freitags in den ungeraden Kalenderwochen
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungs-
gebietes 
Herausgeber, Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, Peter-Henlein-Straße 1,  
91301 Forchheim, Tel.: 09191/7232-0, www.wittich.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Die  Gemeinschaftsvorsitzende, Nicole Schley,  
St. Martin Straße 9, 85647 Oberneuching,  
oder ihre jeweilige Vertretung im Amt. 
für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil: 
gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian Zenk 
in LINUS WITTICH Medien KG. 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH Medien als Dienste-
anbieter nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die 
auf eine Rechtswidrigkeit hinweisen.

Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von  
€ 0,40 zzgl. Versandkostenanteil.

Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen 
gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige 
Anzeigenpreisliste. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge 
höherer Gewalt, Unruhen, Störungen des Arbeitsfriedens bestehen 
keine Ansprüche gegen den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheber-
rechtlich geschützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeg-
licher Art, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen schrift-
lichen Genehmigung des Verlages.
Gemäß Art. 8, Abs. 3 des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) 
wird darauf hingewiesen, dass Gesellschafter des Verlages letztlich 
sind: Edith Wittich-Scholl, Katharina Wittich, Georgia Wittich-Menne 
und Andrea Wittich-Bonk.
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Verwaltungsgemeinschaft AMTLICH

Abfallwirtschaft
Abholtermine für Gelbe Säcke

Gemeinde Neuching, Feldlerchenstraße 01.02.2024
15.01.2024

Gemeinde Ottenhofen, Siggenhofen, Lieberharting, 
Herdweg, Keckmühle, Unterschwillach, Wimpasing, 
Grund, Steinweg

29.01.2024
12.02.2024

Abgabe für Problemmüll
Oberneuching Recyclinghof, Hauptstraße

17.05.2024
Niederneuching Forellenweg

16.05.2024
Ottenhofen Recyclinghof, neuer Friedhof

21.03.2024

Abholtermine für Biomüll
Neuching und Ottenhofen 23.01.2024/06.02.2024
Neuching, Feldlerchenstraße 30.01.2024/13.02.2024
Abholtermine für Restmüll
Neuching und Ottenhofen 30.01.2024/13.02.2024
Restmüll Neuching,
Feldlerchenstraße

23.01.2024/06.02.2024

Papiertonnenleerung:

Gemeinde Neuching 01.02.2024/29.02.2024
Gemeinde Neuching
- nur Feldlerchenstraße

23.01.2024/20.02.2024

Gemeinde Ottenhofen 25.01.2024/22.02.2024

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Apothekennotdienst

19.01.24 Rathaus-Apotheke im SemptPark, 
Pretzener Str. 10, 85435 Erding, 
08122/2276922
Falken-Apotheke, Bahnhofstr. 15, 
5570 Markt Schwaben, 08121/3410

20.01.24 Rathaus-Apotheke, Münchner Str. 6,
85464 Finsing, 08121/71324
Sonnen-Apotheke, Sonnenstr. 2,
85609 Aschheim, 089/9033939

21.01.24 Rosen-Apotheke, Hauptstr. 39,
85445 Oberding, 08122/84044
Apotheke am Hirschbach, Hauptstr. 22, 
85659 Forstern, 08124/910045

22.01.24 Apotheke im West Erding Park, Johann-
Auer-Str. 4, 85435 Erding, 08122/227360
Herz-Apotheke im City Center, Alte-Gruber-
Str. 2-6, 85586 Poing, 08121/976776

23.01.24 Tassilo-Apotheke, Münchner Str. 18,
85467 Niederneuching, 08123/8890914
Stadt-Apotheke, Münchener Str. 7,
85748 Garching. b. München, 089/3290910

24.01.24 Sempt Apotheke, Gestütring 19,
85435 Erding, 08122/85799
Herz-Apotheke im Ärztehaus, Bürgerstr. 2, 
85586 Poing, 08121/995500

25.01.24 Campus Apotheke, Bajuwarenstr. 7,
85435 Erding, 08122/2291543
Apotheke im Vauhaus, Alte-Gruber-Str. 1, 
85586 Poing, 08121/8880001

26.01.24 Stadtapotheke, Lange Zeile 4, 85435 
Erding, 08122/14754
Räter-Apotheke, Räterstr. 19, 85551 Kirch-
heim b. München, 089/9030110

27.01.24 Schloss-Apotheke, Erdinger Str. 7,
85570 Markt Schwaben, 08121/5677
Apotheke am Bach, Hauptstr. 66,
85399 Goldach, 0811/98600

28.01.24 St. Ulrich-Apotheke, Münchener Str. 3, 
85652 Pliening, 08121/81145
Rathaus-Apotheke, Landshuterstr. 2,
85435 Erding, 08122/48614

29.01.24 Marien-Apotheke, Ismaninger Str. 14, 
85452 Moosinning, 08123/93090
Feringa-Apotheke, Föhringer Allee 6, 
85774 Unterföhring, 089/95001313

30.01.24 Johannes-Apotheke, Friedrich-Fischer-Str. 7, 
85435 Erding, 08122/13606
St. Margareten-Apotheke OHG, Alte Bräu-
hausgasse 1, 85570 Markt Schwaben, 
08121/3459

31.01.24 Fuchs-Apotheke, Zugspitzstr. 57,
85435 Erding, 08122/48822
St.-Georg-Apotheke, Bahnhofstr. 2,
85586 Poing, 08121/99060

01.02.24 Rathaus-Apotheke im SemptPark, 
Pretzener Str. 10, 85435 Erding, 
08122/2276922
Falken-Apotheke, Bahnhofstr. 15,
85570 Markt Schwaben, 08121/3410

02.02.24 Rathaus-Apotheke, Münchner Str. 6,
85464 Finsing, 08121/71324
St. Emmeram-Apotheke, Am Gangsteig 5, 
85551 Kirchheim b. München, 089/9037212

Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt der VG Oberneuching 2023

erscheint am
Freitag, 02. Februar 2024.

Redaktionsschluss für dieses Amtsblatt ist am
Donnerstag, 25. Januar 2024 um 11:30 Uhr.
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Erhöhung der Gebühren der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching zum 01.01.2024
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Gebührenerhöhung im Standesamt 
zum 01.01.2024
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Öffentliche Bekanntmachung
über die Festsetzung und Entrichtung der 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024
Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 01.01.1974 
aufgrund der finanzamtlichen Messbescheide und zum 
01.01.2023 für alle wirtschaftlichen Einheiten der Gemeinde 
Neuching generell Grundsteuerbescheide. Weitere Grund-
steuerbescheide wurden und werden nach später folgenden 
finanzamtlichen Grundsteuermessbescheiden bekannt 
gegeben.
Dies gilt insbesondere bei Neu- und Nachveranlagungen.
Vorbehaltlich der Erteilung anderslautender schriftlicher Grund-
steuerbescheide 2024 (z.B. im Falle einer Änderung des Hebe-
satzes gem. § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz oder Änderung 
der Bemessungsgrundlagen) wird hiermit gem. § 27 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (Bundes-
gesetzblatt (BGBl I, S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.12.2022 (BGBl I, S. 2294) die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2024 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 

Neuching AMTLICH 

Gemeinderatssitzung Neuching
Am Dienstag, 23.01.2024 findet um 19:30 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses der VG in Oberneuching eine öffentliche bzw. 
nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates Neuching statt, zu 
der hiermit eingeladen wird.
Die genaue Tagesordnung kann zeitnah der örtlichen Presse, 
den Anschlagtafeln der Gemeinde Neuching oder unserer 
Internetseite (www.vg-oberneuching.de, oben links im Bürger-
informationssystem) entnommen werden.
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Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Ab 01.01.2022 muss der in § 55 VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
Bartl, 1. Bürgermeister

Informationen aus 
Neuching von Thomas Bartl

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Mitarbeiter der 
Gemeinde Neuching wurde Frau Rita Lemberger in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Frau Lemberger 
war im Kinderhaus St. Martin seit 2007 als Reinigungskraft 
tätig und wir bedauern ihr Ausscheiden sehr. Die Gemeinde 
Neuching und alle Kollegen werden ihr freundliches und 
fürgsorgliches Wesen sehr vermissen. Für die Zukunft 
wünschen wir ihr alles Gute, Glück und Gesundheit.

Grund- und Mittelschule Finsing
BEKANNTMACHUNG 
ÜBER DIE SCHULANMELDUNG
Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 werden alle Kinder 
schulpflichtig,
- die spätestens bis zum 30. Juni 2024 sechs Jahre alt 

werden.
- die zwischen 1. Juli und 30. September 2024 sechs Jahre 

alt werden (Einschulungskorridor) und deren Erziehungs-
berechtigten den Beginn der Schulpflicht nicht auf das 
nächste Schuljahr verschieben.

- deren Erziehungsberechtigte bereits einmal den Beginn 
der Schulpflicht verschoben haben.

- die bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule 
zurückgestellt wurden (Zurückstellungsbescheid muss vor-
gelegt werden).

Alle Kinder, auf die die oben genannten Grundlagen zutreffen, 
durchlaufen das Einschulungs- und Anmeldeverfahren an 
unserer Schule (auch alle Kinder aus dem Einschulungskorridor).
Erziehungsberechtigte von Kindern, die zwischen dem 1. 
Juli und 30. September sechs Jahre alt werden, haben die 
Möglichkeit, die Einschulung ihres Kindes auf das folgende 
Schuljahr zu verschieben. In diesem Fall müssen Sie dies 
bis spätestens 10. April 2024 der Schule schriftlich mitteilen 
(Formular auf der Homepage).

Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen Grund-
steuerbescheid 2024 erhalten, im Kalenderjahr 2024 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2023 zu entrichten haben.
Für diese treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2024 zugegangen wäre. 
Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages 
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 
vorbehaltlich einer anderen getroffenen Regelung, fällig.
Kleinbeträge werden wie folgt fällig:

1. am 15. August 2024 mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 
fünfzehn Euro nicht übersteigt und

2. am 15. Februar und 15. August 2024 zu je einer Hälfte ihres 
Jahresbetrags, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.

Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu können 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, Steueramt, 
St.-Martin-Straße 9, 85467 Oberneuching eingesehen werden.
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach 
dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann, wenn sich der bisherige 
Grundsteuerbescheid

- an einen Adressaten richtet, innerhalb einer Frist von einem 
Monat, die mit dem Tag der wirksamen Bekanntmachung 
zu laufen beginnt, Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben werden (siehe 2.)

- an mehrere Adressaten richtet, jeder Adressat innerhalb 
einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der wirksamen 
Bekanntmachung zu laufen beginnt, entweder Widerspruch 
einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressaten 
dieses Bescheids zustimmen, unmittelbar Klage erheben 
(siehe 2.).

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching in Oberneuching, St.-
Martin-Straße 9, 85467 Neuching, einzulegen. Sollte über den 
Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfachanschrift:
Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 
30, 80335 München, erhoben werden.
Für die Klageerhebung stehen die unter 2. aufgeführten 
Möglichkeiten zur Verfügung.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Neu-
ching) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
angefochtene öffentliche Festsetzung der Grundsteuer soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
München, Postfachanschrift:
Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 
30, 80335 München, schriftlich, zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form zu 
erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde 
Neuching) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, die angefochtene öffentliche Festsetzung der 
Grundsteuer soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 



Oberneuching - 9 - Nr. 1/2/24

Informationsabend für den Übertritt 
an die Staatliche Realschule 
Oberding

Am Dienstag, den 27. Februar 2024 findet ab 17:30 Uhr ein 
Informationsabend zum Übertritt an die Realschule Oberding 
mit Tag der offenen Tür statt. An diesem Abend erhalten Sie um 
19.00 Uhr beim offiziellen Teil alle notwendigen Informationen 
zum Übertritt. Ihre Kinder werden in dieser Zeit betreut.
Der Informationsabend ist für die Eltern und Schüler der 4. und 
5. Klassen der Gemeinden Berglern, Eitting, Fraunberg, Moos-
inning, Neuching und Oberding.
Staatliche Realschule Oberding

Martin Heilmaier, Schulleiter

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll 
der Gemeinde Neuching

Sitzungstag 28.11.2023
öffentliche Sitzung

Zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf 
des Lärmaktionsplanes an Schienenwegen des Bundes des 
Eisenbahn-Bundesamts
Sachvortrag:
Am 20. November 2023 veröffentlichte das Eisenbahn-Bundes-
amt den Entwurf des Lärmaktionsplanes an Schienenwegen 
des Bundes. Gleichzeitig startet die zweite Phase der Öffentlich-
keitsbeteiligung der Runde 4. Bis zum 2. Januar 2024 besteht 
die Gelegenheit, dem Eisenbahn-Bundesamt eine Rückmeldung 
zum Entwurf des Lärmaktionsplanes sowie zum Beteiligungs-
verfahren zu geben.
In der ersten Phase von März bis April haben 339 Kommunen, 
55 Ballungsräume und ca. 11.000 Bürgerinnen und Bürger 
Beteiligungen beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Das 
Eisenbahn-Bundesamt hat die Beiträge ausgewertet und wird 
die Ergebnisse mit dem Lärmaktionsplan-Entwurf veröffent-
lichen.
Die Veröffentlichung erfolgt auf der Beteiligungsplattform www.
laermaktionsplanung-schiene.de und auf der Internetseite des 
Eisenbahn-Bundesamtes unter www.eba.bund.de/lap.
Als Kommune besteht ebenfalls wieder die Möglichkeit, sich 
über einen kommunalen Fragebogen zu beteiligen. Das Eisen-
bahn-Bundesamt kann für jede Kommune nur einen Frage-
bogen berücksichtigen.
Aus Sicht der Verwaltung ist eine Beteiligung der Gemeinde 
Neuching zum Entwurf des Lärmaktionsplanes an Schienen-
wegen des Bundes entbehrlich, nachdem die Gemeinde Neu-
ching von Schienenwegen im Gemeindegebiet nicht betroffen 
ist.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Sachvortrag der Ver-
waltung - ohne Abstimmung!

Neubau Sporthalle Neuching:
- Sachstand

Sachvortrag:
Am 14.11. wurde der Hallentrennvorhang durch eine Sachver-
ständige abgenommen und damit in Betrieb genommen. In den 
nächsten Tagen finden noch weiter Abnahmen mit Firmen z.B. 
Elektro, statt.
Beschluss:
Zur Kenntnis – ohne förmlichen Beschluss!

Bei Kindern, die zwischen dem 01. Oktober und dem 
31. Dezember 2024 sechs Jahre alt werden, können die 
Erziehungsberechtigten eine Schulaufnahme beantragen. 
Über den Antrag entscheidet die zuständige Grundschule.
Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende Anmeldung 
eines schulpflichtigen Kindes ohne berechtigten Grund vorsätz-
lich oder fahrlässig unterlassen, können nach Art. 119 Abs. 1 Nr. 
1 BayEUG mit Geldbuße belegt werden.
Alle Informationen zum Einschulungs- und Anmeldeverfahren 
finden Sie zusätzlich auf unserer Homepage (www.schule-
finsing.de) unter dem Reiter Einschulung.
Die Anmeldung erfolgt postalisch.
Die Anmeldeunterlagen müssen bis spätestens Freitag,  
08. März 2024 an der Schule eingehen.

Kommunale Verkehrsüberwachung 
Neuching

11.12.2023
von bis Standort Richtung Fahr-

zeuge
Ver-
stöße

06:09 09:00 Uhr Neuching-Wolfs-
leben, Münchner 
Str.  
i. H. Einmündung 
Angerweg

Erding 436 8

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 73 km/h

von bis Standort Richtung Fahr-
zeuge

Ver-
stöße

10:17 13:26 Uhr Niederneuching, 
Moosinninger Str. 
i. H. Forellenweg

Finsing 288 7

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 64 km/h

18.12.2023
von bis Standort Richtung Fahr-

zeuge
Ver-
stöße

05:55 09:00 Uhr Neuching-
Wolflseben, 
Münchnerstraße i. 
H. Am Kamplbuch 1

Erding 442 17

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 78 km/h

von bis Standort Richtung Fahr-
zeuge

Ver-
stöße

09:55 Oberneuching, 
Hauptstr., Am 
Bründl i. H. Bus-
haltestelle

FTO 174 22

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 84 km/h

Zweckverband zur 
Wasserversorgung Moosrain

Hinweis über die amtliche Bekanntmachung gem. § 27 Abs. 1 
Satz 2 unserer Verbandssatzung i.V. mit Art. 24 Abs. 2 KommZG:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verbandssatzung 
des Zweckverbandes von der Verbandsversammlung am 
29.11.2023 in verschiedenen Punkten geändert wurde. Die 
dafür beschlossene 7. Änderungssatzung ist im Amtsblatt Nr. 
1 des Landratsamtes Erding am 03.01.2024 amtlich bekannt-
gemacht worden.

Zweckverband zur 
Wasserversorgung Moosrain

Hinweis über die amtliche Bekanntmachung gem. § 27 Abs. 1 
Satz 2 unserer Verbandssatzung i.V. mit Art. 24 Abs. 2 KommZG:
Es wird darauf hingewiesen, dass die von der Verbandsver-
sammlung am 29.11.2023 neuerlassene Wasserabgabesatzung 
-WAS- im Amtsblatt Nr. 50 des Landratsamtes Erding am 
13.12.2023 amtlich bekanntgemacht wurde.
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Hierauf wurde diese Variante entwickelt, in der 8 Stellplätze 
mit ca. 5,5m Länge und eine 6,5m breite Fahrgasse errichtet 
werden können. Zudem sind im Einfahrtsbereich neben der 
Trafostation 2 Längsparker vorgesehen, sodass insgesamt 
ebenfalls 10 Stellplätze entstehen können.
Vorteil bei dieser Variante ist, dass auf Grund der Anordnung der 
Stellplätz und der 6,5m breiten Fahrgasse ein Wenden im Zuge 
des Ausparkens möglich ist und somit zumindest die 8 Senk-
rechtparker wieder vorwärts auf die Straße ausfahren können.
Entsprechend der Entscheidung des Gemeinderates müsste bei 
beiden Varianten der Hochbord entlang der Straße abgesenkt, der 
Grünstreifen zw. Straße und Gehweg befestigt und die Höhe des 
gepflasterten Gehweg angepasst werden. Zudem ist noch abzu-
stimmen, wie die Stellplätze und Fahrgasse befestigt werden sollen.
Beschluss 1:
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwaltung 
und beschließt, auf der Flurnummer 1136/2 öffentliche Stell-
plätze als Ersatz zu errichten.
Abstimmungsergebnis 1:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Beschluss 2:
Die Stellplatzanlage soll gem. der Variante 2 entsprechend dem 
Sachvortrag errichtet werden.
Abstimmungsergebnis 2:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Beschluss 3:
Die Stellplatzanlage soll nach Rücksprache mit dem südlich 
angrenzenden Eigentümer der Fl.-Nr.: 1136/3 kostengünstig 
befestigt werden.
Abstimmungsergebnis 3:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Beschluss 4:
Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote für die vorstehend 
beschlossene Ausführung einzuholen.
Abstimmungsergebnis 4:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Strombezug für kommunale Liegenschaften und Anlagen ab 2024:
- Vergabe Stromliefervertrag in der Zeit vom 01.01.2024 – 

31.12.2025/26

Sachvortrag:
Zum 31.12.2023 endet der Stromlieferungsvertrag zwischen der 
SEW Stromversorgungs GmbH und der Gemeinde Neuching. In 
der Sitzung vom 31.05.2016 hat der Gemeinderat beschlossen, 
das die Gemeinde Neuching nicht an der Bündelausschreibung 
durch den Bayer. Gemeindetag teilnimmt. Die Gemeinde Neuching 
hat gemäß VOB mindestens 3 Vergleichsangebote einzuholen.
Beschluss:
Die Gemeinde Neuching schließt den Stromliefervertrag für 
die kommunalen Liegenschaften und Anlagen in der Zeit vom 
01.01.2024 bis 31.12.2026 mit der SEW Stromversorgungs 
GmbH ab, nachdem vom bisherigen Versorger auch das 
wirtschaftlichste Angebot vorliegt.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Neubau Sporthalle Neuching:
- Vergabe Allwettertennisplatz
Sachvortrag:
Von den insgesamt vier Tennisplätzen an der Sporthalle Neu-
ching wurden bereits drei in konventioneller Ziegelsandbauweise 
realisiert. Der vierte Platz soll als Allwetterplatz gestaltet werden, 
was bedeutet, dass er das ganze Jahr über bespielbar ist.
Tennis Force 2 Allwetter Platz:
Der angefragte Tennisplatz verfügt über eine ITF-Zertifizierung 
und ist somit sowohl für den regulären Spielbetrieb als auch für 
Turniere zugelassen. Der Belag ist durch Patentrecht geschützt 
und wird ausschließlich vom Hersteller sowie exklusiv vom 
angefragten Unternehmen verbaut.
Beim Bayerischen Tennisverband wurden seitens der Ver-
waltung Alternativen angefragt. Jedoch teilte der BTV mit, dass 
es derzeit keine konkurrierenden Beläge auf dem Markt gibt, die 
die erforderlichen Anforderungen erfüllen.
Beschluss:
Aufgrund des patentrechtlichen Schutzes und des Mangels an 
Konkurrenzprodukten beauftragt der Gemeinderat die Firma 
Sportbau Krainz aus Wolkersdorf (Österreich) mit dem Bau des 
Allwetterplatzes.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 14

Neubau Kinderhaus Neuching:
- Sachstand

Sachvortrag:
Mittlerweile wurden die Fliesenarbeiten in der Bädern abgeschlossen 
und die Sanitärtrennwände ausgemessen und bestellt.
Am Montag, 27.11. wurde mit 2 Wochen Verspätung mit den 
Parkettarbeiten begonnen, da der Nachunternehmer für die 
vorbereitenden Spachtelarbeiten ausgefallen ist. Die Fertig-
stellung verschiebt sich dadurch auf ca. Ende Januar 2024. Die 
Kindehausleitung ist darüber informiert.
Die Gastro-Küche wurde bereits angeliefert und wird am Freitag, 
01.12.2023 aufgebaut.
Beschluss:
Zur Kenntnis – ohne förmlichen Beschluss!

Gewerbegebiet Lüßwiesen:
- Errichtung öffentlicher Stellplätze als Ersatz

Sachvortrag:
Im Zuge der Errichtung der Flüchtlingsunterkunft auf den 
öffentlichen Stellplätzen im Gewerbegebiet Lüßwiesen wurde in 
einer früheren Bauausschusssitzung nach der Ortseinsicht vor-
geschlagen auf dem Grundstück der Gemeinde Neuching, Fl.-
Nr.: 1136/2 Ersatzweise Stellplätze zu errichten.
In der darauffolgenden Gemeinderatssitzung wurde die Ver-
waltung beauftragt, die Möglichkeiten für die Errichtung von 
Stellplätzen dort zu prüfen.
Anbei sind 2 mögliche Varianten dargestellt.
Das zur Verfügung stehende Grundstück ist 10m breit und ca. 
35m lang.
Variante 1:
Bei dieser Variante ist auf dem Grundstück der Gemeinde in der 
Mitte eine 4m breite Fahrgasse und beidseitig je 5 Längsparker 
mit je ca. 7m Länge also insgesamt 10 Stellplätze geplant. Eine 
Fahrgasse und senkrecht angeordnete Stellplätze ist auf Grund 
der nur 10m zur Verfügung stehenden Breite nicht möglich, da 
bei 2,5m breiten Stellplätzen 6,5m Fahrgasse notwendig sind.
Nachteilig an dieser Variante ist, dass die Fahrzeuge nicht 
wenden können und somit ein Rückwärtsfahren erforderlich wird.
Variante 2:
Der südlich angrenzende Eigentümer der Fl.-Nr.: 1136/3 ist 
Anfang Oktober auf die Gemeinde Neuching zugekommen 
und hat von sich aus vorgeschlagen, zur Abhilfe bzw. zur Ver-
besserung der Stellplatzsituation einen 2m breiten und 20m 
langen Grundstücksstreifen in Flucht seiner Gewerbehalle für 
die Errichtung von Stellplätzen zur Verfügung zu stellen.
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Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach 
dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann, wenn sich der bisherige 
Grundsteuerbescheid

- an einen Adressaten richtet, innerhalb einer Frist von 
einem Monat, die mit dem Tag der wirksamen Bekannt-
machung zu laufen beginnt, Widerspruch eingelegt (siehe 
1.) oder unmittelbar Klage erhoben werden (siehe 2.)

- an mehrere Adressaten richtet, jeder Adressat innerhalb 
einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der wirksamen 
Bekanntmachung zu laufen beginnt, entweder Widerspruch 
einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressaten dieses 
Bescheids zustimmen, unmittelbar Klage erheben (siehe 2.).

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching in Oberneuching, St.-
Martin-Straße 9, 85467 Neuching, einzulegen. Sollte über den 
Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfachanschrift:
Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 
30, 80335 München, erhoben werden.
Für die Klageerhebung stehen die unter 2. aufgeführten 
Möglichkeiten zur Verfügung.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Ein-
legung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Ottenhofen) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene 
öffentliche Festsetzung der Grundsteuer soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
München, Postfachanschrift:
Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 
30, 80335 München, schriftlich, zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form zu 
erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde 
Ottenhofen) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, die angefochtene öffentliche Festsetzung der 
Grundsteuer soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Ab 01.01.2022 muss der in § 55 VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Schley, 1. Bürgermeisterin

Kommunale Verkehrsüberwachung 
Ottenhofen

12.12.2023
von bis Standort Richtung Fahr-

zeuge
Ver-
stöße

07:24 13:30 Uhr Ottenhofen, 
Erdinger Straße i. 
H. Bushaltestelle 
Feuerwehrhaus

Markt 
Schwaben

553 14

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 71 km/h

Ottenhofen AMTLICH 

Die Bürgermeisterin 
informiert

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das neue Jahr hat uns schon fest in seinen Krallen, und ich 
wünsche Ihnen und Euch allen viele schöne Erlebnisse, eine 
gute Work-Life-Balance, Gesundheit und Glück und einen 
guten Zusammenhalt im direkten Umfeld. Das wird immer 
wichtiger, denn für meinen Geschmack sind gerade zu viele 
„Miesmacher“ unterwegs, die all die schönen und guten Sachen 
an und in unserem Land und unserem Leben übersehen!
In unserer Gemeinde laufen die letzten Arbeiten am Kinder-
haus und am Mehrfamilienhaus bereits auf vollen Touren, die 
Planungen für den Umbau des Feuerwehrhauses und den 
Neubau des Wasserhauses beschäftigen uns ebenfalls gut. 
Die Haushalte müssen verabschiedet werden und wir gehen 
nach einer Woche Auszeit nun frisch ans Werk.
Ich informiere hier auch weiterhin über die Fortschritte 
unserer Projekte und Aufgaben.
Herzlichst, Ihre/Eure Nicole Schley

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Festsetzung und 
Entrichtung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2024

Letztmals ergingen nach der Hauptveranlagung zum 
01.01.1974 aufgrund der finanzamtlichen Messbescheide 
und zum 01.01.2014 aufgrund der Einführung des SEPA-
Lastschriftverfahrens für alle wirtschaftlichen Einheiten der 
Gemeinde Ottenhofen generell Grundsteuerbescheide. Weitere 
Grundsteuerbescheide wurden und werden nach später 
folgenden finanzamtlichen Grundsteuermessbescheiden 
bekannt gegeben.
Dies gilt insbesondere bei Neu- und Nachveranlagungen.
Vorbehaltlich der Erteilung anderslautender schriftlicher Grund-
steuerbescheide 2024 (z.B. im Falle einer Änderung des Hebe-
satzes gem. § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz oder Änderung 
der Bemessungsgrundlagen) wird hiermit gem. § 27 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (Bundes-
gesetzblatt (BGBl I, S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.12.2022 (BGBl I, S. 2294) die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2024 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 
Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen Grund-
steuerbescheid 2024 erhalten, im Kalenderjahr 2024 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2023 zu entrichten haben.
Für diese treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 2024 zugegangen wäre. 
Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages 
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2024 
vorbehaltlich einer anderen getroffenen Regelung, fällig.
Kleinbeträge werden wie folgt fällig:
1. am 15. August 2024 mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 

fünfzehn Euro nicht übersteigt und
2. am 15. Februar und 15. August 2024 zu je einer Hälfte 

ihres Jahresbetrags, wenn dieser dreißig Euro nicht 
übersteigt.

Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu können 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, Steueramt, 
St.-Martin-Straße 9, 85467 Oberneuching eingesehen werden.
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Adventsfensterln  
16. und 23.12.2023

Anbei einige Eindrücke des letztjährigen „Advents-
fensterln“ vom 16. und 23.12.2023.
Unser besonderer Dank für den 16.12.2023 gilt der Familie 
Lanzl für die zur Verfügungstellung des Hofes und den 
„Burger Buam“ für die musikalische Umrahmung beim Vor-
trag „Weihnachtliche Bräuche“ und natürlich Kreisheimat-
pflegerin Sandra Angermaier für den kurzweiligen und 
interessanten Vortrag.
Unser besonderer Dank für den 23.12.2023 gilt Familie Ertl 
für die zur Verfügungstellung des Hofes, Markus Reicheneder 
für die Lesung und dem „Neuchinger Viererloa“, sowie dem 
Trio „Schatz-Servi“ für die musikalische Umrahmung und 
dem Kulturverein für die Lebendkrippe - sowie allen frei-
willigen Helfern.
Ihr/Euer
Thomas Bartl
1. Bürgermeister

Weitere Bilder sind auf der Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Oberneuching unter der 1250 Jahre Synode Neuching 

Feier einsehbar.
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Ottenhofen feiert AdventOttenhofen feiert Advent
Am 16.12. 2023 fand wieder der beliebte Markt „Otten-
hofen feiert Advent“ auf dem Maibaumplatz statt. Die ver-
tretenen Vereine haben wieder ein geniales Angebot bereit 
gestellt, um den Markt für alle Ottenhofener*innen besonders 
ansprechend und persönlich zu gestalten.
Am Stand der Nachbarschaftshilfe wurde vor allem Selbst-
gemachtes (von Rumkugeln über Topflappen bis zu wollenen 
Mützen, Handschuhen und Schals) verkauft und haben 
unvergessliche Fotos die geliehene Fotobox verlassen 
(Exemplar mit Feuerwehrlern als Beweis anbei) – Erlöse 
sind natürlich zu 100% an die Nachbarschaftshilfe geflossen. 
Unser Schulpartnerschaftsverein Outjenaho – Strahlende 
Kinderaugen hat uns dieses Mal mit superleckeren Crepes 
verwöhnt. Die daneben angrenzenden Stände der Schule und 
des Vereins für die Kinder Ottenhofens haben dieses süße 
Angebot um Waffeln ergänzt und auch Selbstgemachtes der 
Schüler*innen angeboten.
Unser neuester Verein, die Maibaumfreunde Ottenhofen, 
hat gleich zwei Stände organisiert und unter anderem mit 
warmem Aperol und Schupfnudeln von Max begeistert. Die 
Feuerwehr Ottenhofen hat wie immer mit einer 1A Bratwurst 
geglänzt, die auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen darf – und 
das junge Team der Anglerfreunde mit ihrem wirklich köst-
lichen Fischburger und weißem Glühwein. 

Wer keinen ergattert hat: Unbedingt im nächsten Jahr direkt 
damit anfangen! Die Unterschwillacher Schützen gleich 
daneben hatten Schmalzgebäck und Kleinigkeiten im Glas im 
Angebot: Vielen Dank an alle Bäckerinnen! Und Bäcker!
Mit den am schönsten dekorierten Stand hatten „natur-
bedingt“ die Garten- und Heimatfreunde, sämtliche Deko 
samt Holzschnitzereien konnte käuflich erworben werden – 
und auch wieder ihren wirklich „gemeinen“ weil verhängnis-
vollen Apfelpunsch. Nicht vergessen möchte ich Phine 
Klingsohr, die uns mit ihren tollen und kunstvollen Hand-
schuhen zu warmen Händen verholfen hat und die fleißig 
Bestellungen für Socken fürs nächste Jahr angenommen hat.
Die DJK hat uns bis zum Schluss mit Bier versorgt und auch 
wieder Steaksemmeln angeboten. Leider konnte der Glüh-
wein nicht über einem offenen Feuer erwärmt werden, weil 
es zu eng war, aber das lösen wir im nächsten Jahr mit einem 
Stände-Roulette.
VIELEN LIEBEN DANK an alle Mitwirkenden!!! Ihr alle habt 
dazu beigetragen, dass „Ottenhofen feiert Advent“ wirklich 
wieder ein Highlight der Saison war. Freue mich schon aufs 
nächste Jahr!
Eure Nicole Schley
für die Gemeinde Ottenhofen (Veranstalter)
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Fahrplanänderungen mit 
Umleitungen/Haltausfällen und 
Schienenersatzverkehr

Wegen Bauarbeiten zum neuen elektronischen Stellwerk am 
Ostbahnhof, kommt es jeweils Samstag und Sonntag von 
27. Januar bis 2. Juni 2024 (jeweils 4 bis 16 Uhr): 27./28.01., 
03./04.02., 24./25.02., 09./10.03., 13./14.04., 27./28.04., 
25./26.05., 01./02.06.
zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Fahrplanänderungen mit 
Umleitungen/Haltausfällen und Schienenersatzverkehr.
Auf der Stammstrecke fährt nur die S 6 als einzige Linie 
zwischen Ostbahnhof und Pasing.
Fahrplanänderungen:
S 2: Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden am Ostbahn-
hof und fahren von/bis Riem ohne Halt
Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/
enden am Isartor
Es besteht ein Schienenersatzverkehr zwischen Ostbahn-
hof und Riem über Trudering
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen

Fahrplanänderungen mit 
Umleitungen/Haltausfällen und 
Schienenersatzverkehr

Wegen Bauarbeiten zum neuen elektronischen Stellwerk am 
Ostbahnhof kommt es jeweils in den Nächten Montag/Dienstag 
bis Donnerstag/Freitag von 22. Januar bis 14. März (jeweils 
21:30 bis 4:40 Uhr) zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Fahr-
planänderungen mit Umleitungen/Haltausfällen nd Schienen-
ersatzverkehr.
Auf der Stammstrecke fährt nur die S 6 als einzige Linie 
zwischen Ostbahnhof und Pasing.
Fahrplanänderungen:
S 2: Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden am Ostbahn-
hof und fahren von/bis Riem ohne Halt
Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/
enden am Isartor
Es besteht ein Schienenersatzverkehr zwischen Ostbahn-
hof und Riem über Trudering
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen

Neuching NICHTAMTLICH 

SG Edelweiß Oberneuching
Einladung zur Jahreshauptversammlung am 26.01.2024 um 
20.00h in unserem Vereinslokal Alter Wirt.
Vorankündigung:
Am 02.02.24 wird der Wanderpokal ausgeschossen.
Zu beiden Terminen bittet der Vorstand um rege Teilnahme.

Frauengemeinschaft Neuching
Für Freitag, den 02.02.2024 laden wir ganz herzlich zu 
unserem Frauenfasching mit Tombola ein.
Wir feiern ab 17.00 Uhr beim Neuwirt in Oberneuching.
Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen.

Verwaltungsgemeinschaft  
NICHTAMTLICH 

Vereinspauschale
Der Landkreis Erding und die Bayerische Staatsregierung 
gewähren den Sport- und Schützenvereinen jedes Jahr eine 
Vereinspauschale in Form von Übungsleiterzuschüssen.
Die Anträge mit allen erforderlichen Unterlagen müssen von den 
Vereinen bis spätestens Mittwoch, 01. März 2024 beim Land-
ratsamt Erding, Eva Haas, Alois-Schießl- Platz 2, 85435 Erding 
eingereicht werden.
Da es sich bei dieser Stichtagsregelung um eine sogenannte 
Ausschlussfrist handelt, kommen Ausnahme- oder Härtefall-
regelungen nicht in Betracht. Entscheidend ist das Datum des 
Poststempels. Anträge, die nach diesem Termin eingehen, 
dürfen nicht mehr berücksichtigt werden.
Unterlagen und weitere Informationen hierzu gibt es auf der 
Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-erding.de/
buerger-verwaltung/kultur-bildung-sport/sport/sportfoerderung/

Zweckverband Volkshochschule 
im Landkreis Erding

Wir suchen
einen Hauptamtlichen Pädagogischen Mitarbeiter (HPM)/
Fachbereichsleiter (m/w/d) für die Bereiche Beruf & EDV 
und Schülerförderung
in Teilzeit (ca. 33 Stunden/Woche) zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Elternzeitvertretung.

Wir bieten Ihnen einen sicheren, interessanten und viel-
seitigen Arbeitsplatz in einem motivierten Team. Die Ver-
gütung erfolgt im Rahmen des TVöD. Sie können die Ent-
wicklung der Volkshochschule mitgestalten und sorgen 
für ein interessantes, spannendes Bildungsangebot. Auf-
gabe ist die eigenständige strategisch-konzeptionelle, fach-
lich-pädagogische und wirtschaftliche Leitung der vhs-
Programmbereiche Beruf & EDV und Schülerförderung. 
Wir wünschen uns eine kreativ denkende und handelnde 
Persönlichkeit mit hoher Affinität zur Erwachsenenbildung. 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.vhs-erding.de

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung freuen wir uns!
ZV vhs im Landkreis Erding, Lethnerstr. 13, 85435 Erding, 
Leitung@vhs-erding.de, 08122-9787-0

Fahrplanänderungen mit 
Umleitungen/Haltausfällen und 
Schienenersatzverkehr

Wegen Bauarbeiten an der Hackerbrücke kommt es auf der 
Stammstrecke in der Nacht Sonntag/Montag, 21./22. Januar 
2024 (0:10 bis 5 Uhr) zwischen Ostbahnhof/Riem und Pasing/
Obermenzing zu Fahrplanänderungen mit Umleitungen/
Haltausfällen und Schienenersatzverkehr.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

 / 
Vi

or
el

 S
im

a

www.wittich.de

Bei uns werben 
Sie richtig!
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Vorankündigung:

Freitag, 23. Februar 2024 Stegmair-Kressirer-
Gedächtniswanderpokal

Freitag, 01. März 2024 Vereinswanderpokal

Repair-Café Finsing
Das Repair-Café Finsing ist am Samstag, 20.01.2024 im Ver-
einsheim (ehemals Sportheim) Neufinsing, Buchenweg 10 
wieder für Sie von 13:30 bis 17 Uhr (Reparaturannahmen bis 
16:00 Uhr) geöffnet. Wir wollen Ihnen mit Rat und Tat helfen, 
elektrische Kleingeräte und auch Dinge mit mechanischen 
Defekten zu reparieren.
Bedienungsanleitungen sind dabei für uns auch oft sehr hilf-
reich.
Die Reparaturen kosten nichts, Spenden sind dafür willkommen.
Die mögliche Wartezeit können wir Ihnen mit Kaffee 
angenehmer gestalten.
Für Anfragen sind wir zu jeder Zeit unter der E-Mail-Adresse 
repair-cafe.finsing@web.de zu erreichen.
Auf Ihren Besuch freut sich das Repair-Team

Beratungsstelle für Senioren
Die meisten älteren Menschen wollen zu Hause bleiben, auch 
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.
Sie möchten wissen, wie Sie oder ihre Angehörigen Unter-
stützung und Hilfe bekommen:

- im Alter
- bei Krankheit und Behinderung
- bei Pflegebedürftigkeit
Unser Angebot umfasst:
- Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung
- Beratung und Information zu pflegerischen Versorgungs-

möglichkeiten (auch im häuslichen Umfeld)
- Vermittlung von geeigneten Hilfen bei der Alltagsbewältigung
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen
- Information zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Längerfristige Begleitung durch „Betreutes Wohnen zu 

Hause“

Beratung ist mehr als Information! Ganz individuell helfen wir 
Ihnen, die bestmögliche Versorgungsform zu finden und die 
bürokratischen Hürden auf dem Weg dorthin zu überwinden. Die 
Beratung ist kostenfrei, erfolgt neutral, trägerübergreifend und 
unter Wahrung der Schweigepflicht.
Seniorenzentrum Finsing:
Sprechstunden nur mit telefonischer Voranmeldung jeden 
Mittwoch von 9.00 - 11.00 Uhr und nach Vereinbarung.
Tel.: 08121/22061-21 und 08121/256256
E-Mail: bwzh-finsing@pflegesterngmbh.de
Bürozeiten im Seniorenzentrum Oberding:
Montag/Mittwoch/Donnerstag jeweils von 9.00 - 12.00 Uhr 
nur nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 08122 / 95834-20,
E-Mail: bwzh-oberding@pflegesterngmbh.de
Ihr Pflegesternteam

Arbeitskreis Senioren und Soziales

Wir laden herzlich ein zum 
Informationsabend
„Sicherheit im Internet geht alle an!“
am Montag, den 22. Januar 2024 um 
19.00 Uhr im Gasthaus „Alter Wirt“ in 
Oberneuching, St.-Martin-Straße 1

Hans Staudte gibt Tipps zur Computersicherheit:
Sicheres Surfen, Einkaufen und Bezahlen im Netz, was beim 
Internet-Banking beachtet werden muss sowie beim Umgang 
mit E-Mails und Messenger-Diensten wie WhatsApp.
Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte jeglichen Alters.
Ihr/Euer
Arbeitskreis Senioren und Soziales

1.000€ Spende: Yoga-Weihnachts-
Special für den guten Zweck

Voller Stolz und Dankbarkeit überreicht Veronika Buchmann, 
von Vronis BodyFit (www.vronis-bodyfit.com), kurz vor Weih-
nachten eine Spende in Höhe von 1.000 € an die Kinderkrebs-
hilfe Ebersberg e.V.. Der gespendete Betrag stammt aus dem 
Erlös eines Yoga-Weihnachts-Specials vom 8.12.2023, an dem 
sich insgesamt 30 Herzensmenschen beteiligt hatten.
Auslöser dieser tollen Aktion war letztlich die Yoga Ausbildung 
von Frau Buchmann im September diesen Jahres auf Bali. 
Dabei durfte Sie ein Kinderheim besuchen und Geschenke an 
die Kleinen überreichen.
“Berührt hat mich dabei zu sehen wie unfassbar stark diese 
Kinder sind und wie glücklich man sie durch Kleinigkeiten 
machen kann. Deshalb habe ich mich entschieden auch 
zuhause eine Spendenaktion zu Weihnachten zu veranstalten.”
Ein großes Dankeschön geht an alle Yoginis, die an dem 
wundervollen Abend des Yoga-Weihnachts-Specials teil-
genommen haben und an alle freiwilligen Mitspender:innen. 
Durch diese großartige Beteiligung sind am Ende unglaubliche 
1.000 € zusammengekommen.

Veronika Buchmann (Vronis 
BodyFit) und Dominik 
Bogensperger (Kinderkrebs-
hilfe) bei der Scheckübergabe 
in der Turnhalle von Neuching.

Die Kinderkrebshilfe Ebers-
berg e.V. leistet beeindruckende 
Arbeit in der Haunschen Kinder-
klinik. Mit den Geldern werden 
dort kleine Kämpferherzen und 
ihre Liebsten in den schweren 
Zeiten unterstützt.

Schützengesellschaft „Hubertus“ 
Oberneuching e.V.

Freitag, 19. Januar 2024 Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen um 19:30 Uhr im Vereinslokal 
Neuwirt

Freitag, 26. Januar 2024 Vergleichsschießen Burschen- vs. 
Schützenverein mit Tischkegeln und 
Maßkrugschieben

Freitag, 02. Februar 2024 Schnupper-Schießen für interessierte 
Jugendliche ab 10 Jahren

An den übrigen Freitagen findet ein Übungsschießen statt
Beginn der Schießabende: 19:00 Uhr✄
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Jagdgenossenschaft Ottenhofen
Einladung

zur geschlossenen Jagdversammlung mit Jagdessen
am Freitag, den 2. Februar 2024 ab 19:30 Uhr

beim Camillo in Ottenhofen
Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht
3. Entlastung der Vorstandschaft
4. Verwendung des Jagdpachtschillings
5. Wünsche, Anträge und Vorschläge, Sonstiges
6. Informationen

Alle Jagdgenossen bzw. deren Bevollmächtigten mit Ehegatten 
(Partner) werden zu dieser Versammlung eingeladen.
Der Jagdvorstand Max Thalhammer lädt ein.

Kirchliche Nachrichten

St. Anna im Moosrain
Gottesdienste
Samstag, 20.01. Hl. Fabian, Papst, Märtyrer und hl. 
Sebastian, Märtyrer
Oberneuching 18:00 1. Sonntagsmesse

f. + Mutter u. Oma Magdalena Widl
Gebetsandenken: f. + Ehemann, Vater 
u. Opa Johann Brunhierl und Ver-
wandtschaft, f. + Eltern Anna u. Peter 
Kressierer und Geschwister, f. + Ehefrau 
Johanna Hörmannsdorfer, Eltern und 
Geschwister

Sonntag, 21.01. 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS
1. Lesung: Jona 3, 1-5. 10, 2. Lesung: 
1Kor 7, 29-31, Evangelium: Mk 1, 14-20

Ottenhofen 09:00 Heilige Messe
Pfarrgottesdienst f. alle Lebenden u. Ver-
storbenen d. Pfarrverbands

Eichenried 10:30 Heilige Messe – Vorstellung der Erst-
kommunionkinder
f. + Ehemann, Vater u. Opa Anton 
Renner
Gebetsandenken: f. + Eltern Josef u. 
Maria Fellermaier u. Verwandtschaft, f. 
+ Eltern Maria u. Georg Ruhland, Ehe-
mann u. Vater Josef Künstner, Schwager 
Josef, Großeltern u. Freundin Claudia 
Biberger

Moosinning 19:00 Heilige Messe
Dienstag, 23.01. Sel. Heinrich Seuse, Ordenspriester, 
Mystiker
Unterschwillach19:00 Heilige Messe
Mittwoch, 24.01. Hl. Franz v. Sales, Bischof, Ordensgründer, 
Kirchenlehrer
Eicherloh 19:00 Heilige Messe

f. + Eltern Köberle u. Steinhart
Donnerstag, 25.01. BEKEHRUNG DES HL. APOSTELS 
PAULUS
Niederneuching19:00 Wortgottesfeier
Samstag, 27.01. Hl. Angela Merici, Ordensgründerin
Ottenhofen 18:00 1. Sonntagsmesse
Sonntag, 28.01. 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS

1. Lesung: Dtn 18, 15-20, 2. Lesung: 
1Kor 7, 32-35, Evangelium: Mk 1, 21-28

Eichenried 09:00 Heilige Messe
Pfarrgottesdienst f. alle Lebenden u. Ver-
storbenen d. Pfarrverbands

Ottenhofen NICHTAMTLICH 

Laienspielgruppe Ottenhofen
Hallo liebe Krimifans,
Wir freuen uns, allen Hobby-Ermittlern mitzuteilen, dass wir 
2024 den Dinner-Krimi „Mord im Café Hüftgold“ an folgenden 
Terminen beim „Camillo“ präsentieren können:
Freitag 8.3. / Samstag 9.3. / Freitag 15.3. / Samstag 16.3./ 
Freitag 22.3. / Samstag 23.3. jeweils 19:30 Uhr
Der Kartenvorverkauf wird am Sonntag, 4.2.24 von 10-12 Uhr 
im Schützenheim stattfinden. Weitere Infos folgen.
Wir haben hoffentlich Ihre Neugierde geweckt und freuen uns 
auf viele Hobby-Kommissare!
Ihre Laienspielgruppe Ottenhofen

DJK Ottenhofen - Intensiv Workout
Du bist auf der Suche nach einem 
abwechslungsreichen Workout?
Dann probier’s doch mit unserem Intensiv-Workout für den 
ganzen Körper.
Mit verschiedenen Kleingeräten wie beispielsweise Step-Boards 
oder Hanteln sowie unserem eigenen Körpergewicht bringen wir 
unser Herz-Kreislauf- und unser muskuläres System zum Arbeiten 
und sorgen für ein effektives und abwechslungsreiches Training 
aller Körperpartien. Ein großer Vorteil dabei: Jeder Teilnehmer 
kann die Intensität der Übungen auf seine individuelle körperliche 
Verfassung abstimmen. Langweilig wird‘s bestimmt nicht.
• Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
• Donnerstags, 18:30-19:30 Uhr in der Josef-Vogl-Halle
• Bitte mitbringen: Sportschuhe, Sportmatte, Getränk
• Fragen bitte an: workoutmix@djk-ottenhofen.de

DJK SG Ottenhofen informiert:
Mädchenturngruppe 1. und 2. Klasse
neu jetzt am Donnerstag von 14.00 - 15.00 Uhr
Mädchenturngruppe 3. und 4. Klasse
neu jetzt am Donnerstag von 15.00 - 16.00 Uhr
Die bisherigen Mädchenturngruppen werden ab Donnerstag, 
den 22. Februar 2024 eine neue Leitung bekommen. Unsere 
Franzi Schreiner hört aus beruflichen Gründen auf. Carla 
Zoglowek wird diese Gruppen übernehmen bzw. neu starten. 
Sie freut sich über alle, die von Samstag auf den Donnerstag 
wechseln und nimmt ebenso auch Neuanmeldungen an unter:
maedchenturnen@djk-ottenhofen.de
Carla ist Ernährungs- und Fitnesstrainerin (Studiengang) 
und hat schon lange Erfahrung gesammelt beim Training der 
Akrobatikgruppen in Markt Schwaben.

Schützenverein Eichenlaub 
Ottenhofen

Liebe Schützenfreunde,
am Freitag, den 19.01.2024 ab 20 Uhr lädt der Schützenver-
ein herzlich zu unserer jährlichen Jahreshauptversammlung bei 
Camillo ein.
Zudem begrüßt Sie die Schützenjugend am 26.01.2024 ab 
19 Uhr zu unserem ersten öffentlichen „Winterschießen“ mit 
gegrillten Bratwürsten und einem Probeschießen ab 12 Jahren 
im Schützenheim.
Hierbei heißen wir sowohl neue, als auch alte Gesichter 
willkommen, um noch mehr Schwung in die Schießabende zu 
bringen.
Wir wünschen ein gesundes und gesegnetes neues Jahr und 
freuen uns auf Ihr Kommen.✄
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Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Erding

Evang.-Luth. Pfarramt, Dr.- Henkel- Str.10, 85435 Erding,
Telefon 08122/ 9998090, E-Mail pfarramt.erding@elkb.de

Sonntag, 21.01.
09.00 Uhr Gottesdienst

Christuskirche
mit: Pfarrer Henning von Aschen

10.30 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl
Erlöserkirche
mit: Pfarrer Henning von Aschen

Sonntag, 28.01.
10.00 Uhr Gottesdienst zum Mitarbeiterdank

Auferstehungskirche
mit: Team

Mittwoch, 31.01.
14.30 Uhr 31.01. Seniorenandacht mit Pfr. R. Fritsch

Christuskirche
mit: Pfarrer Dr. Roland Fritsch

Sonntag, 4.02.
09.00 Uhr Gottesdienst

Christuskirche
mit: Pfarrer Christoph Keller

10.30 Uhr Gottesdienst
Erlöserkirche
mit: Pfarrer Christoph Keller

Gebetsandenken: f. + Mutter Elisabeth 
Lehrhuber

Moosinning 10:30 Heilige Messe – Vorstellung der Erst-
kommunionkinder
f. + Mutter u. Oma Maria 
Kollmannsberger z. 1. Jahrtag u. Vater 
Anton Kollmannsberger
Gebetsandenken: f. + Ehemann u. Vater 
Konrad Humplmair, f. + Mutter und Oma 
Erna Granz und + Verwandtschaft

Oberneuching 19:00 Heilige Messe – Vorstellung der Erst-
kommunionkinder
f. + Ehemann Ludwig Stuber und + 
Sohn Ludwig
Gebetsandenken: f. + Eltern Anna u. 
Nikolaus Lex, f. + Ehefrau u. Mutter Ilse 
Baumgartner

Dienstag, 30.01. Dienstag der 4. Woche im Jahreskreis
Siggenhofen 19:00 Heilige Messe
Mittwoch, 31.01. Hl. Johannes Bosco, Priester, Ordens-
gründer
Eicherloh 19:00 Wortgottesfeier

f. + Mitglieder des Kulturvereins Maxlruh 
Eicherloh: Johann Eisenburger, Carola 
Junker, Peter Baumgarten, Hildegard 
Bisl, Wilhelmine Knoller, Ignaz Stoffel, 
Lucie Stoffel, Rudolf Kornek, Helmut 
Weyer, Sepp Rader, Franz Söhl, Georg 
Schindler, Rosa Moser, Robert Frantz, 
Ursula Emig, Max Kressirer sen., Gerrit 
Kiesgen, Horst Groß, Ingrid Schmitt und 
Willi Huber

Donnerstag, 01.02. Donnerstag der 4. Woche im Jahreskreis
Niederneuching19:00 Heilige Messe
Freitag, 02.02. DARSTELLUNG DES HERRN (Mariä 
Lichtmeß)
Moosinning 19:00 Lichtmessgottesdienst mit den Erst-

kommunionkindern des Pfarrverbandes 
-Kerzensegnung und Prozession

Pfarrnachrichten
Moosinning:

Das Pfarrverbandsbüro Moosinning ist am 30. Januar und  
01. Februar 2024 geschlossen!

Evang.-Luth. Pfarramt 
Philippuskirche

Anschriften

Evang.-Luth. Kirchengemeinde

Martin-Luther-Str. 22, 85570 Markt Schwaben

Tel 08121/40040, Fax 46945

Pfarrer Fuchs – Tel.: 0 81 21/ 250 70 45

Büro: Mo, Di, Mi, Fr 9 - 12 Uhr (Susanne Kleinheins)

Gottesdienste

Samstag, 20.01.
17.00 Uhr Gottesdienst anders - Achtung! Am Sonntag  

10 Uhr kein Gottesdienst in der Philippuskirche
Sonntag, 21.01. 3. Sonntag nach Epiphanias
11.15 Uhr Familiengottesdienst in der Högerkapelle in 

Anzing
Mittwoch, 24.01.
19.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zur Einheit der Christen für 

Anzing und Forstinning
in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung Forstinning

Sonntag, 28.01. Letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst
19.00 Uhr Ökum. Taizé-Gebet in der Philippuskirche

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Kurz vor Annahmeschluss
laufen bei uns die Telefone heiß!☎Geben Sie Ihre Anzeige rechtzeitig vor Annahmeschluss auf
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INKLUSIVLEISTUNGEN
•  Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach

Cancún in der Economy Class
•  Flughafen-Transfers im klimatisierten Bus
•  7 Nächte im 5* Hotel BlueBay Grand 

Esmeralda, Deluxe-Gardenview-Zimmer; 
All-Inclusive

•  Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
•  Konzert »Nacht des Deutschen 

Schlagers 2024«
• »Disco Pool-Party«
• FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
• Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
•  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)
•  Zimmerupgrades z.B. Meerblick zubuchbar
• Ausfl ugsangebote optional zubuchbar
• Rail & Fly der DB zubuchbar

Begleiten Sie uns an die Karibikküste
Riviera Maya in Mexiko. Erleben Sie das 
karibische Meer und feine Sandstrände an 
der Playa Del Carmen. Ihr 5* Hotel Resort 
BlueBay Grand Esmeralda liegt direkt am 
500m langen Privatstrand! Genießen Sie 
die traumhaft schöne Urlaubskulisse! 
Unsere 3 inkludierten Event-Highlights
werden diesen Mexiko-Aufenthalt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis machen! 

50 € pro Person  vom Reisepreis 
kommen der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau auf Hispaniola 
verwendet. www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

1.299 €
im DZ vom 16.04.-24.04.2024 

9-tägig (7 Nächte) ab/bis Frankfurt 
 inkl. Flug, im 5 Sterne Luxushotel

(Verlängerung möglich)

Buchungscode:
LW24

MEXIKO-Traumreise 2024
 mit FLY & HELP & Schlager-

stars unter Palmen

 * ALL-INCLUSIVE *

 Abenteuer 
 Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
 Live-Show

Inkludierte Reise-Highlights

»Nacht des
Deutschen Schlagers«

»Nacht des»Nacht des
Deutschen Schlagers«
 Konzert

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Feiern & tanzen mit Ihren Lieblingskünstlern!

»Nacht des Deutschen Schlagers« 

www.schlagernacht-mexiko.de
Buchungsmöglichkeiten:
16.04.-24.04. (9-tägig,7 Nä.) ab 1.299 € p.P.
16.04.-27.04. (12-tägig,10 Nä.) ab 1.699 € p.P.
16.04.-01.05. (16-tägig,14 Nä.) ab 1.899 € p.P.
Weitere Abfl ugtage 14.04-18.04. möglich!

Johnny Logan, Markus & Yvonne (Neue Deutsche 
Welle), Gaby Baginsky, Stefan Mross, Olaf Berger, 
Rosanna Rocci, Markus Becker und Wolfgang 
Trepper mit einer Comedy Show.

Ab in die So� e –
NUR NOCH 

WENIGE PLÄTZE 
VERFÜGBAR!

Kombinieren

und sparen

Profitieren Sie von
 einer höheren Reichweite
 einer größeren Gesamtauflage
 unserem Kombirabatt 

 

Sprechen Sie mich dazu gerne an.
z.B. im  
3er-Kombi mit

 FINSING 
 PLIENING
 OBERNEUCHING

Ich berate Sie gerne bei Ihren

gewerblichen Anzeigen.

Carmen
Engel

Telefon: 09191 7232-60
E-Mail:  c.engel@wittich-forchheim.de

JETZT 
KOMBIRABATT 

SICHERN!
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Neuhof a.d. Zenn
Der Markt Neuhof a.d. Zenn ge-
hört mit seinen 8 Ortsteilen mit 
insgesamt ca. 2.200 Einwoh-
nern zu den „Zenntal“-Gemein-
den, ca. 25 Autominuten süd-
westlich von Nürnberg. Im Zuge 
der fränkischen Landnahme im 
7. Jahrhundert als „Zennhau-
sen“ gegründet, wird Neuhof 
im Jahre 1249 erstmals in einer 
Urkunde erwähnt. Zisterzienser-
mönche des Klosters Heils-

bronn errichteten und bewirtschafteten einen „Neuen Hof“ (nova 
curia). Ausgrabungen einer mittelalterlichen Ziegelhütte und einer 
romanischen Kapelle mit Friedhof als Zeugnisse dieser Zeit sind 
in der „Wüstung Zennhausen“ zu besichtigen. Kulinarisch hat 
dieser Landstrich einiges zu bieten. Neben den Gaststuben mit 
ihren fränkischen Köstlichkeiten kann man immer am 2. Sonntag 
vor Pfingsten bei unserem Marktplatzfest mit Kunsthandwerker-
markt leckere Schmankerl genießen. 
TreffpunktDeutschland.de/neuhof-a-d-zenn

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Noch mehr auf   
TreffpunktDeutschland.de 
QR-Code scannen und ganz Deutschland entdecken! 

Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

Eingebettet in die Naturparke Steigerwald und Frankenhöhe, 
lässt sich Frankens Mehrregion besonders gut zu Fuß oder mit 
dem Rad erkunden. Mit seiner landschaftlichen, kulturellen und 
kulinarischen Vielfalt ist der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad 
Windsheim ein idealer Ausgangspunkt für aktive Erlebnistouren 
und eine wohltuende Auszeit inmitten herrlicher Natur.
Die abwechslungsreichen Wege führen durch idyllische Städte 
und Dörfer, malerische Flusstäler an der Aisch und Zenn, 
ausgedehnte Wälder und Streuobstwiesen, vorbei an Burgen, 
Schlössern und Kirchen, über die sanften Hügel der Weinberge 
sowie entlang einer einzigartigen Teichlandschaft.
TreffpunktDeutschland.de/frankens-mehrregion

Fränkisches Freilandmuseum Bad Winsheim Ochsengespann
 © Fränkisches Freilandmuseum

FRANKENS MEHRREGION
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim  

© Ines Männl
Genusswerk Bad Windsheim 

© Florian Trykowski

Ein Rundgang durch das Fränkische Freilandmuseum ist wie 
eine Zeitreise durch 700 Jahre fränkische Alltagsgeschichte: 
Über 100 Gebäude, Bauernhöfe, Handwerkerhäuser, Mühlen, 
Schäfereien, Brauereien, Amtshaus, Schulhaus und Adels-
schlösschen, Scheunen, Ställe, Back- und Dörrhäuschen laden 
ein zur Entdeckungsreise in die Vergangenheit. Sie vermitteln, 
wie die ländliche Bevölkerung in Franken früher gebaut, ge-
wohnt und gearbeitet hat. Die Häuser stehen in sechs Bau-
gruppen, die nach Regionen und Themen angeordnet sind. So 
hat man bei einem Rundgang durch das Museumsgelände das 
Gefühl, von Dorf zu Dorf wie früher zu wandern. 
Eisweiherweg 1, Bad Windsheim

© Fränkisches Freilandmuseum

Mittelaltertage
© Fränkisches Freilandmuseum© Fränkisches Freilandmuseum

Fränkisches
Freilandmuseum

Bad Windsheim
Fachwerk, Kirchen, alte Gassen 
und ein historischer Stadtkern 
schmücken die ehemals freie 
Reichsstadt, die mit ihren Stra-
ßen und Plätzen, Cafés und 
Restaurants zum Verweilen ein-
lädt. Vor den Toren der Altstadt 
lädt die Franken-Therme, das 
einzige Heilbad Mittelfrankens, 
mit einer abwechslungsreichen 
Thermen- und Saunaland-
schaft, zum Entspannen und 
Erholen ein. Heil- und Mineral-
wässer, vollgesättigte Sole und 
Thermalsole kommen dort zur 
Anwendung und bieten den 
Gästen individuelle Verwöhn-
momente. Unweit der Ther-
me befi ndet sich der größte 
denkmalgeschützte Kurpark 
Bayerns. 
TreffpunktDeutschland.de/
bad-windsheim

Rathaus © Kur-, Kongress- und 
Touristik GmbH Bad Windsheim 

Kunsthandwerkermarkt   
© VG Neuhof a.d.Zenn                

© Franken-Therme Bad Windsheim

Franken-Therme 
Bad Windsheim
Mit ihren drei Bereichen, den 
Thermal-Badehallen mit Salz-
see, der Sauna-Landschaft 
und dem Wellness-Bereich, 
bietet die weitläufi ge Anlage 
Wohlgefühl pur! Insgesamt 
sechs Becken erstrecken sich 
über die großzügige Bade-
landschaft.
Erkenbrechtallee 10, Bad Windsheim 

 © Andreas Riedel / 
Stadt Neustadt a.d. Aisch

Museen im Alten Schloss 
Aischgründer
Karpfenmuseum
Mit dem einzigartigen Aisch-
gründer Karpfenmuseum, 
dem Markgrafenmuseum mit 
Siebenerabteilung und den 
historischen KinderSpielWel-
ten bieten unsere Museen 
im Alten Schloss ein breites 
Spektrum kultureller Einblicke. 
Untere Schlossgasse 8, Neustadt/Aisch
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Neuhof a.d. Zenn
Der Markt Neuhof a.d. Zenn ge-
hört mit seinen 8 Ortsteilen mit 
insgesamt ca. 2.200 Einwoh-
nern zu den „Zenntal“-Gemein-
den, ca. 25 Autominuten süd-
westlich von Nürnberg. Im Zuge 
der fränkischen Landnahme im 
7. Jahrhundert als „Zennhau-
sen“ gegründet, wird Neuhof 
im Jahre 1249 erstmals in einer 
Urkunde erwähnt. Zisterzienser-
mönche des Klosters Heils-

bronn errichteten und bewirtschafteten einen „Neuen Hof“ (nova 
curia). Ausgrabungen einer mittelalterlichen Ziegelhütte und einer 
romanischen Kapelle mit Friedhof als Zeugnisse dieser Zeit sind 
in der „Wüstung Zennhausen“ zu besichtigen. Kulinarisch hat 
dieser Landstrich einiges zu bieten. Neben den Gaststuben mit 
ihren fränkischen Köstlichkeiten kann man immer am 2. Sonntag 
vor Pfingsten bei unserem Marktplatzfest mit Kunsthandwerker-
markt leckere Schmankerl genießen. 
TreffpunktDeutschland.de/neuhof-a-d-zenn

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Noch mehr auf   
TreffpunktDeutschland.de 
QR-Code scannen und ganz Deutschland entdecken! 

Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

Eingebettet in die Naturparke Steigerwald und Frankenhöhe, 
lässt sich Frankens Mehrregion besonders gut zu Fuß oder mit 
dem Rad erkunden. Mit seiner landschaftlichen, kulturellen und 
kulinarischen Vielfalt ist der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad 
Windsheim ein idealer Ausgangspunkt für aktive Erlebnistouren 
und eine wohltuende Auszeit inmitten herrlicher Natur.
Die abwechslungsreichen Wege führen durch idyllische Städte 
und Dörfer, malerische Flusstäler an der Aisch und Zenn, 
ausgedehnte Wälder und Streuobstwiesen, vorbei an Burgen, 
Schlössern und Kirchen, über die sanften Hügel der Weinberge 
sowie entlang einer einzigartigen Teichlandschaft.
TreffpunktDeutschland.de/frankens-mehrregion

Fränkisches Freilandmuseum Bad Winsheim Ochsengespann
 © Fränkisches Freilandmuseum

FRANKENS MEHRREGION
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim  

© Ines Männl
Genusswerk Bad Windsheim 

© Florian Trykowski

Ein Rundgang durch das Fränkische Freilandmuseum ist wie 
eine Zeitreise durch 700 Jahre fränkische Alltagsgeschichte: 
Über 100 Gebäude, Bauernhöfe, Handwerkerhäuser, Mühlen, 
Schäfereien, Brauereien, Amtshaus, Schulhaus und Adels-
schlösschen, Scheunen, Ställe, Back- und Dörrhäuschen laden 
ein zur Entdeckungsreise in die Vergangenheit. Sie vermitteln, 
wie die ländliche Bevölkerung in Franken früher gebaut, ge-
wohnt und gearbeitet hat. Die Häuser stehen in sechs Bau-
gruppen, die nach Regionen und Themen angeordnet sind. So 
hat man bei einem Rundgang durch das Museumsgelände das 
Gefühl, von Dorf zu Dorf wie früher zu wandern. 
Eisweiherweg 1, Bad Windsheim

© Fränkisches Freilandmuseum

Mittelaltertage
© Fränkisches Freilandmuseum© Fränkisches Freilandmuseum

Fränkisches
Freilandmuseum

Bad Windsheim
Fachwerk, Kirchen, alte Gassen 
und ein historischer Stadtkern 
schmücken die ehemals freie 
Reichsstadt, die mit ihren Stra-
ßen und Plätzen, Cafés und 
Restaurants zum Verweilen ein-
lädt. Vor den Toren der Altstadt 
lädt die Franken-Therme, das 
einzige Heilbad Mittelfrankens, 
mit einer abwechslungsreichen 
Thermen- und Saunaland-
schaft, zum Entspannen und 
Erholen ein. Heil- und Mineral-
wässer, vollgesättigte Sole und 
Thermalsole kommen dort zur 
Anwendung und bieten den 
Gästen individuelle Verwöhn-
momente. Unweit der Ther-
me befi ndet sich der größte 
denkmalgeschützte Kurpark 
Bayerns. 
TreffpunktDeutschland.de/
bad-windsheim

Rathaus © Kur-, Kongress- und 
Touristik GmbH Bad Windsheim 

Kunsthandwerkermarkt   
© VG Neuhof a.d.Zenn                

© Franken-Therme Bad Windsheim

Franken-Therme 
Bad Windsheim
Mit ihren drei Bereichen, den 
Thermal-Badehallen mit Salz-
see, der Sauna-Landschaft 
und dem Wellness-Bereich, 
bietet die weitläufi ge Anlage 
Wohlgefühl pur! Insgesamt 
sechs Becken erstrecken sich 
über die großzügige Bade-
landschaft.
Erkenbrechtallee 10, Bad Windsheim 

 © Andreas Riedel / 
Stadt Neustadt a.d. Aisch

Museen im Alten Schloss 
Aischgründer
Karpfenmuseum
Mit dem einzigartigen Aisch-
gründer Karpfenmuseum, 
dem Markgrafenmuseum mit 
Siebenerabteilung und den 
historischen KinderSpielWel-
ten bieten unsere Museen 
im Alten Schloss ein breites 
Spektrum kultureller Einblicke. 
Untere Schlossgasse 8, Neustadt/Aisch
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• Stromversorgung  

• Elektroinstallation 

• Photovoltaik & Speicher 

• E-Auto-Ladesäulen 

• E-Check  

• Wallbox 

• Antennentechnik 

• (W)LAN-Netzwerktechnik 

• Smart Home 

• Glasfaser-Spleiß-Technik 
 

SEW Stromversorgungs-GmbH 
Sempt-Elektrizitäts-Werke GmbH & Co. KG 
Telefon 08122 / 9827 - 0    Fax 08122 / 9827 - 60 
Werkstraße 2 • Pretzen • 85435 Erding • www.sewerding.de 

Ihr verlässlicher Stromlieferant  
aus der Region 

unabhängig und kundenorientiert seit über 118 Jahren 
 ÖKO-Strom 

100 % 
regional 

 

Quelle: SEW 

NEUFARNER STRASSE 6 • 85586 POING
TELEFON: 0 81 21 / 82 300
WWW.FESTL-KINSHOFER.DE • FOLGE UNS 

NEUFARNER STRASSE 6 • 85586 POING • TELEFON: 0 81 21 / 82 300 
WWW.FESTL-KINSHOFER.DE • FOLGE UNS

WIR BIETEN IHNEN:
• Gartenmarkt
• Heimtierbedarf
• Diesel

•  Lagercontainer 
Poing

•  Heizöl schwefelarm 
/ ecotherm

 Wintervogelfutter 3,10 €

www.die-baumexperten.de
Gartenpflege ✔
Wurzelstockfräsen ✔
Problemfällung ✔
Fa. Hans Lachner, Tel. 089 900 59 770

Schnell
Zuverlässig
Preiswert

Die

Baumexperten

VR-Bank Erding eG

Vom Wohntraum

zum Wohnraum.

Sie wünschen sich ein traumhaft schönes Zuhause 
für Ihre Familie? Unser VR-FamilienDarlehen macht’s 
möglich: Sichern Sie sich jetzt Ihren Aktionsrabatt für 
das Einheimischen-Baugebiet in Forstinning!

vr-bank-erding.de/baufinanzierung

Attraktive 

Konditionen 

für Familien!

So erreichen Sie uns: 
08122 200-0 oder 
baufinanzierung@ 
vr-bank-erding.de

 

SunnaVoltaik GmbH 
DIE PHOTOVOLTAIK-PROFIS für Erding und Umgebung     
www.sunnavoltaik.com 

PV-ANLAGEN   SPEICHERSYSTEME   LADESTATIONEN 

Stehen Sie auf der 
Sonnenseite des Lebens 

Dauerhaft Stromkosten sparen mit Solarstrom vom eigenen Dach 
 

www.IhrBaumProfi.de −
Firma J. Höllinger − schnell • sauber • preiswert
Bäume fällen, kürzen, roden - Abfuhr - Mäharbeiten
Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege - Brennholzverkauf
− kostenlose Beratung,

˛ 0 89 / 21 55 43 13

Bäume fällen, kürzen, roden - NEU! Fällkran - Abfuhr
Wurzelstöcke fräsen - Baumpflege - Gartenpflege

08122 / 1791661

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.


